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Disclaimer 
 

Der vorliegende Text wurde durch das Deutsch -französische Büro für die Energiewende  (DFBEW) verfasst. Die 

Ausarbeitung erfolgte mit der größtmöglichen Sorgfalt. Das DFBEW übernimmt allerdings keine Gewähr für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Informa tionen.  

 

Alle textlichen und graphischen Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber - und Leistungsschutzrecht. Sie dü r-

fen, teilweise oder gänzlich, nicht ohne schriftliche Genehmigung seitens des Verfassers und Herausgebers weite r-

verwendet werden. Dies gilt  insbesondere für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Verarbeitung, Ei n-

speicherung und Wiedergabe in Datenbanken und anderen elektronischen Medien und Systemen.  

 

Das DFBEW hat keine Kontrolle über die Webseiten, auf die die in diesem Dokument sich befindenden Links fü h-

ren. Für den Inhalt, die Benutzung oder die Auswirkungen einer verlinkten Webseite kann das DFBEW keine Ver-

antwortung übernehmen.  
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Zusammenfassung 
 

 

 

Laut de m europäischen Windverband, WindEurope, werden von den 141,6 GW an installierter Windleistung in der 

EU etwa die Hälfte aller Windenergieanlagen (WEA) zwischen 2020 und 2030 das Ende ihrer regulären Lebensdauer 

erreichen (Stand 2015). In Frankreich und in Deutschland erreicht zudem eine zunehmende Anzahl von WEA das 

Ende ihrer Förderdauer. Obwohl der französische Windanlagenpark noch relativ jung ist, gibt es bereits 1.600 Anl a-

gen, die in den nächsten fünf Jahren das 15 -jährige Fördersystem verlassen werden . In Deutschland könn te mit 

7.100 Windenergieanlagen gerechnet werden, die Ende 2020 keine  staatliche Vergütung  (Förderdauer von 20 Jahre) 

mehr erhalten werden.  

 

Vor dem Hintergrund einer begrenzten Lebens -und Förderdauer von WEA stellt sich grundsätzlich die Frage nach 

der weiteren Strategie : Stilllegung, Repowering (ältere Anlagen werden bei gleichzeitiger Reduzierung ihrer Anzahl 

durch moderne und leistungsfähigere  WEA ersetzt) oder Weiterbetrieb. Die technischen, wirtschaftlichen und 

rechtlichen Rahmenb edingungen und potentielle n Hemmnisse für die verschiedenen Optionen sind hierbei en t-

scheidend für das weitere Vorgehen.  

 

Grundsätzlich liegt der Vorteil eines Weiterbetriebs  zunächst einmal darin, dass sowohl die Windverhältnisse als 

auch die Ertragslage  hinreichend bekannt und die Investitionen bereits amortisiert sind. Ein Weiterbtrieb ist z u-

dem dann interessant, wenn ein Repowering nicht durchzuführen ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn Auflagen aus den 

regionalen Raumplanungsprogrammen nicht mehr erfüll t werden können, oder die alten Anlagen Bestandsschutz 

gewähren, die Installation moderner Neuanlagen jedoch ausschließen. Für die Option Weiterbetrieb spielen jedoch 

die Stromgestehungskosten in den Betriebsjahren 20 20-2030 die wesentliche Rolle. Betracht et man die aktuellen 

Bedingungen und Prognosen in Deutschland, scheint ein Weiterbetrieb aus wirtschaftlicher Sicht eher nicht rent a-

bel. Zukünftig steigende Marktpreise kö nnten die Rahmenbedingungen ä ndern und zur Entwicklung von neuen 

Geschäftsmodellen be itragen.  Hierbei bieten Direktvermarktung oder direkte Stromabnahmeverträge (Power -

purchase agreement ą PPA) interessante Möglichkeiten.  

 

Die Option Repowering , kann zu einer signifikanten Steigerung des Energieertrags durch deutlich leistungsstärk e-

re Neuanlagen führen. Neue Anlagen verfügen über eine verbesserte Netzverträglichkeit und können zusätzlich 

Systemdienstleistungen erbringen. D er Fortschritt in der Anlagentechnik und die Verringerung der Anzahl der 

Masten, könn en zu einer Reduzierung der Flächen einnahme und der Immissionen  führen . Für den weiteren Au s-

bau von Windenergie wird Repowering zu einem strategischen Faktor werden. Im Hinblick auf den Netzausbau 

und die Flächenbegrenzungen wird diese Option vor allem in Deutschland eine tragende Rolle spi elen. 

 

Jedoch sind Repowering -Projekte auch mit diversen Herausforderungen konfrontiert: N eben Fragen des 

Artenschutzes und der Akzeptanz von  höheren Anlagen  stellen vor allem planungs - und genehmigungsrechtliche 

Auflagen Repowering -Vorhaben vor schwierige Aufgaben. Insbesondere in Deutschland ergeben sich durch das 

Inkrafttreten des Ausschreibungsverfahrens für die Förderungen Erneuerbarer -Energien -Anlagen ne ue Herau s-

forderungen. So wird ein Repowering -Vorhaben als ein komplett neues Projekt angesehen, das an den Ausschre i-

beverfahren teilnehmen und dementsprechend alle Genehmigungen neu einholen muss. In Frankreich sind die 

Konditionen weiter gefasst: Bisher i st es noch unklar, in welchen Fällen ein Repowering -Projekt als neues Projekt 

gilt und komplett neue Genehmigungen erteilt werden müssen und in welchen Fällen die alten Genehmigungen 

übernommen werden können.  
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Einleitung 
 

Deutschland und Frankreich haben sich ambitionierte Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt: In 

Deutschland soll der Erneuerbare -Energien -Anteil (EE-Anteil) am Brutto -Stromverbrauch bis 2035 auf 55 -60 % 

steigen und in Frankreich wurde durch das 2015 verabschiedete Energiewendegesetz ( Loi relative à la transition 

énergétique pour la  croissance verte ) das Ziel von 40 % an erneuerbaren Energien an der  Stromerzeugung bis 2030 

gesetzt. Für beide Länder wird Windenergie an Land und dessen Ausbau perspektiven  eine entscheidende Rolle  

spielen. Hierbei ist es interessant , den bestehenden Anlagenpark zu betrachten. In beiden Ländern sind die näch s-

ten Jahre  gezeichnet von maßgebenden Entwicklungen, die auf Grund der technischen Beschaffenheit , aber auch 

der Veränderung des Förderrahmens für Windenergie hervorgehen.  

 

Laut dem europäischen Windverband, WindEurope, werden von den 141,6 GW an installierte r Windleistung in der 

EU etwa die H älfte aller Windenergiea nlagen  (WEA)  zwischen 20 20 und  2030 das Ende ihrer regulären Leben s-

dauer erreichen  (Stand 2015). Windenergieanlagen sind für eine begrenzte Lebensdauer ausgelegt. Diese sog e-

nannte Entwurfslebensdauer  oder auch offizielle Betriebsdauer  ist in der internationalen Norm IEC 61400
1
 als 

Mindestanforderung festgeschrieben für die gewährleistet e Standsicherheit der Anlage ( structural safety ), die 

heute fast europaweit abgestimmt ist . Demnach sind Windenergieanlagen 20 Jahre
2
 nach der Inbetriebnahme stil l-

zulegen und abzubauen, oder es muss für den Weiterbetrieb ein individueller Nachweis zur Standsicherheit und 

Betriebsfestigkeit geführt werden.
3
  

 

Parallel hierzu kann man mit einer zweiten Entwicklung im Onshore Windbereich rechnen: das Ende der Förder-

dauer  für Windenergie. In Frankreich wie auch in Deutschland gab es eine feste Einspeisungsv ergütung für durch 

Windenergie erzeugten  Strom . Diese staatlich festlegte Vergütung bel äuft  sich in Frankreich  auf 15 Jahre, in 

Deutschland auf 20 Jahre. In beiden Ländern kam es zu einer Umstellung von Einspeisevergütungen auf Au s-

schreibungsverfahren. In Deutschland endet die Vergütung für eine Vielzahl an WEA im Jahre 20 20 Auch in Fran k-

reich erreicht in den kommenden Jahren eine steigende Anzahl an WE A das Ende der Förderdauer.  

 

Die Windbranche steht somit in den nächsten Jahren vor der Frage,  ob und unter welchen Voraussetzungen WEA 

weiterbetrieben werden können . Optionen sind ein einfacher Rückbau des Windparks, der Weiterbetrieb der A n-

lagen am Ende ihrer regulären Betriebsdauer oder ein Repowering. Als Repowering, zu Deutsch Kraftwerkserneu e-

rung, bezeichnet man den Ersatz alter WEA  durch neue, wesentlich leistungsstärkere Anlagen mit einem höheren 

Wirkungsgrad
4
. In der Regel werden im Rahmen des Repowering  mehrere kleine Anlagen gegen wenige Anlagen, 

die deutlich größer und leistungsstärker sind, er setzt.  

 

Das vorliegende Hintergrundpapier beschäftigt sich daher mit den Optionen Weite rb et rieb und Repowering von 

WEA in Frankreich und Deutschland. Nach einem kurzen Überblick zu Kernzahlen der Branche auf beiden Seiten 

des Rheins, wird das Papier die wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Aspekte der beiden Optionen in bei-

den Ländern beleuchten und die verschi edenen Positionen hierzu  darstellen. An Hand von praktischen Beispielen 

werden unterschiedliche Modelle vorgestellt , wie Windparks nach Ende der Förderdauer und über die offizielle 

Betriebsdauer hinaus weiter betrieben werden können.  

  

                                                                        

 
1 Die IEC 61400 ist eine internationale Norm für Windenergieanlagen, die von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission 
(IEC) veröffentlicht wird 
2 In Deutschland wurde die Norm IEC 61400 als nationale Richtlinie umgesetzt. Somit gilt die Mindestanforderung von 20 Jahren. In 
Frankreich ist dies nicht der Fall. Dementsprechend ist die vorgeschriebene Lebensdauer von 20 Jahren keine Norm. 
3 S. TÜV Rheinland: Windenergie: Weiterbetrieb von älteren Anlagen 
4 S. Definition des BWE  

https://www.vde-verlag.de/iec-normen/preview-pdf/info_iec61400-1%7Bed2.0%7Den.pdf
https://www.tuv.com/de/deutschland/ueber_uns/presse/meldungen/newscontentde_257024.html
https://www.wind-energie.de/themen/repowering
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I. Kernzahlen zu Windanlagenbestand in Deutschland und Frank-

reich 
 

I.1. Über ein Viertel der Leistung in Deutschland am Ende ihrer offiziellen Be-

triebsdauer bis 2020 
 

Der Anteil  an Erneuerbaren Energien  lag im Jahr 2016 bei rund 32% und soll bis zum Jahr 2025 auf 45 % steigen. 

Durch das novellierte Erneuerbare -Energien -Gesetz von 2014 (EEG 2014) und von 2017 (EEG 2017) wurden die Ra h-

menbedingungen für die Entwicklung der erneuerbaren Energien  in Deutschland  präzisiert . Die Windenergienu t-

zung an Land gilt hierbei als wichtiger Faktor  für den Ausbau der erneuerbaren Energien.  Insgesamt sind  

27.914 WEA mit einer Gesamtl eistung von 48.024  MW in Deutschland  errichtet  (Stand  30. Juni 2017)
5
.  

 
In Deutschland wurden im ersten Halbjahr 2017  790 Windenergieanlagen an Land mit einer Gesamtleistung von 

2.281 MW errichtet (Brutto -Zubau). Als Brutto -Zubau: bezeichnet man die ins tallierte  Leistung in  Megawatt , wohi n-

gegen der Netto -Zubau den Zubau an ins tallierter Leistung in Megawatt abzüglich der Leistung abgebauter Anl a-

gen wiedergibt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des  Vorjahres wurde somit ein um 11% erhöhter Leistungszubau 

erreicht. Es wurde weiterhin der Rückbau von 146 WEA mit einer Leistung von 167 MW  festgestellt. Somit ergibt 

sich für das erste Halbjahr 2017 ein Netto -Zubau von 644 WEA mit 2.114 MW. Unter den zugebauten Anlagen befi n-

den sich 151 Repowering-Anlagen mit einer Leistung von 450  MW , die zurückgebaute Altanlagen ersetzten
6
. 

 

 
Abbildung 1: Entwicklung der jährlich installierten, zurückgebauten und kumulierten Windenergieleistung [MW] an Land in Deutsch-

land inkl. Repowering und Abbau, Status 30.06.2017; Quelle: Deutsche WindGuard7  

 

Die Deutsche WindGuard  rechnet mit 7.100 Windenergieanlagen , die Ende 2020 keine  EEG Vergütung  mehr erha l-

ten . Ab 2021 fallen jedes Jahr weitere WEA aus der EEG Vergütung.  Basierend auf  der Daten erfassung der Deu t-

schen WindG uard  sei zwischen  2021 und 2026 jährlich mit einem Wegfallen von etwa 1.600 Anlagen mit einer 

installierten Leistung von rund 2,5  GW zu rechnen . Betrachtet man parallel hierzu das Alter des Anlagen bestandes, 

so wird deutlich , dass ein bedeutender Anteil des Deutschen Windpark s bereits die offizi elle Betriebsdauer erreicht 

hat.  

                                                                        

 
5 Ausbauzahlen für das erste Halbjahr 2017 in Deutschland - Windenergie an Land, im Auftrag von BWE und VDMA Power Systems 
6 S. Pressemitteilung des BWE zu den Ausbauzahlen erstes Halbjahr 2017 
7 Mögliche Überschätzung des Bestands aufgrund des nicht erfassten Rückbaus 

http://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Erneuerbare_Energien/DUH_Weiterbetrieb_von_WEA_nach_2020.pdf
https://www.wind-energie.de/presse/pressemitteilungen/2017/ausbauzahlen-fuer-das-erste-halbjahr-2017-deutschland-windenergie
https://www.wind-energie.de/presse/pressemitteilungen/2016/windenergie-land-ausbauzahlen-fuer-das-erste-halbjahr-2016
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Abbildung 2: Das Alter von WEA Ē Stand vom 31.12.2015: Deutsche WindGuard (DWG, dunkelgrau); bzw. 

30.06.2016:Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB, hellgrau); Quelle: DWG 2016, DWG 2016b und BNetzA) 

 

In Abbildung 2 wird der vorhandene Anlagenbestand nach dem jeweiligen Anlagenalter unter Berücksichtigung 

des bekannten Rückbaus des zurzeit noch vorhandenen Anlagenbestands dargestellt Nach 2020 wird dieser Anteil 

weiter zunehmen. Der Abbildung  2 ist zu entnehmen, dass  bereits 27%des Bestands, ein Alter von mehr als 16 

Jahren aufweisen . Das entspricht  fast ein em Drittel des Anlagenbestandes (Stand 31.06.2016).  

 

Das Jahr 2020 bzw. 2021 wird somit entscheidend sein : Zum einen endet die EEG-Vergütung und zum anderen e r-

reicht ein Großteil an WEA das Ende  der offiziellen Betriebsdauer. Der Förderrahmen sowie der Ausbaugrad  für die 

Jahre nach 2020 werden somit maßgebend für die Entwicklung der Windenergie in Deutschland sein.  

 

I.2. Jüngerer Anlagenbestand in Frankreich 
 

Mi t dem im August 2015 verabschiedeten französischen Energiewendegesetz ( Loi relative à la  transition éne r-

gétique pour la croissance verte )
8
 soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung bis 2030 

insgesamt 40  % erreichen bzw. 32 % des Endenergieverbrauchs decken. Die Zielsetzungen für die einzelnen erne u-

erbaren Technologien für den Zeitraum bis 2018 und bis 2023 werden in der mehrjährigen Energieprogrammpl a-

nung (programmation pluriannuelle de lĈénergie, PPE)
9
 durchdekliniert. Der  2016 in der PPE für den Übergang ve r-

abschiedete Erlass (auf Französisch)
10

 zur Bestimmung der Erneuerbaren -Ziele sieht für die Windenergie  an Land 

einen Zielkorridor von 15  GW bis Ende 2018 und von 21,8 bis 26 GW installierter Windleistung bis 2023 vor . Zum Ver-

gleich  lag im März 2017 die in Frankreich installierte Windkapazität an Land bei 12,1 GW
11
. Dementsprechend sei mit 

einem durchschnittlichen Jahreszubau von knapp 1,6  GW (bis Ende 2018) bzw. von knapp 1,4 bis 2,2 GW (im Zeit-

raum 2019-Ende 2023) zu rechnen.  

 

                                                                        

 
8 S. Memo des DFBEW zum frz. Energiewendegesetz, Juli 2015, bzw. das Energiewendegesetz (auf Französisch).  
9 S. Präsentation (auf Frz.) des frz. Umwelt- und Energieministeriums im November 2015, S. 13. 
10 S. Memo vom DFBEW hierzu, Mai 2016. 
11 S. Panorama der Erneuerbaren Energien in Frankreich Stand März 2017 (auf Französisch). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032452174&dateTexte=&categorieLien=id
http://enr-ee.com/fr/systemes-marches/actualites/lecteur/memo-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte.html?file=files/ofaenr/04-notes-de-synthese/02-acces-libre/04-systemes-et-marches/150727_Memo_Franzoesisches_Energiewendegesetz.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54DC92F487228C318C5C069D0A78C9A9.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Comite_de_suivi_2_PPE.pdf
http://enr-ee.com/de/systeme-maerkte/nachrichten/leser/memo-zu-den-erneuerbaren-ausbauzielen-in-frankreich.html
http://enr.fr/userfiles/files/SER-Panorama-electricite-renouvelable-31mars2017.pdf
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Laut den neusten Zubauzahlen  des Generalkommissariat s für nachhaltige Entwicklung des französischen U m-

weltministeriums (Commissariat général au développement durable,  CGDD)
12

 wurden letztes Jahr 1.350  MW an das 

Netz angeschlossen, was einem Anstieg von 13% im V ergleich zum Vorjahr entspricht. I m Vergleich zum Jahr 2015 

ist der Zubau an Windenergieanlagen um 37% im Laufe des Jahres 2016 gestiegen.  

 

 

Abbildung 3: Entwicklung der kumulierten installierten Windkraftleistung [MW] in Frankreich; Quelle: MTES  

 

Der Anlagenbestand in Frankreich ist deutlich jünger als der vergleichbare Bestand in Deutschland. Die ersten 

Windparks erreichen zurzeit das Ende ihrer offiziellen Entwurfslebensdauer von 20 Jahren. Für den Hauptteil des 

französischen Windparks wird dies in fünf bis zehn Jahren  der Fall sein.  Zudem erreichen die ersten französischen 

Windparks das Ende ihrer 15 -jährigen Förderdauer
13

 (siehe hierzu auch II.3.1.). Angesichts der ambitionierten  Aus-

bauziel e für die französische Windbranche wird die Frage nach den Optionen  für Gesch äfts -und Betreibermodellen 

für die Zukunft  immer lauter.  

 

 

II. Option A: Weiterbetrieb 
 

Wie bereits erwähnt , sind Windenergieanlagen in Deutschland  und Frankreich  für eine begrenzte Lebensdauer 

ausgelegt. Nach Ablauf der Lebensdauer ist ein  Weiterbetrieb von WEA neben dem Repowering und dem Rückbau, 

eine mögliche Option  für Betreiber . Für die Altanlagen sei dies vor allem  dann interessant,  wenn ein Repowering 

nicht  durchzuführen ist . Dies ist z.B. der Fall, wenn  Auflagen aus den regionalen  Raumordnungsprogrammen  (in 

Deutschland: RROP; in Frankreich : planification du développement régional et rural - RRDP
14

 nicht mehr erfüllt 

werden können,  oder die alten Anlagen  Bestandsschutz gewähren , die Installation moderner Neuanlagen  jedoch 

ausschließen. Auch wenn ein Repowering aus rechtlicher und technische Hinsicht möglich ist, kann es aus 

wirtschaftlichen Gründen je nach  Standort und Technologie unter Umständen  für den Betre iber von größerem 

Interesse sein, einen Weiterbetrieb über 20 Jahre hinaus anzustreben .  

 

Hierbei spielt d er jeweilige Förderrahmen und insbesondre die  Förderdauer für Windenergie eine entscheidende 

Rolle. Nach einer kurzen Einführung zu den technischen Richtlinien und Normen für einen Weiterbetrieb, werden 

in den folgen den zwei Abschnitten die Förderrahmen  in Deutschland und Frankreich erläutert und die damit ve r-

bundenen Herausforderungen und Perspektiven für die Windbranche nach Ablauf der WEA -Lebens- und Förde r-

dauer beleuchtet . 

                                                                        

 
12 S. Statistik & Zahlen für Windenergie des CGDD (auf Französisch), Stand Februar 2017  
13 Für Windparks in Frankreich galt bis 2015 eine feste Einspeisevergütung nach Artikel L. 314-/ bs ambc bc jĕèlcpegc bcq dpx Ecqcrz-
buches. Die Förderdauer beträgt 15 Jahre.  
14 In Deutschland: Die Regionalplanung dient als regionale Raumordnung der Konkretisierung, der fachlichen Integration und Umset-
zung der Ziele der Regionen. Sie nimmt damit eine vermittelnde Stellung zwischen gesamtstaatlicher Planung (Landesentwicklung) 
und kommunaler Gemeindeentwicklung ein. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2016/chiffres-stats731-eolien2015t4-fevrier2016-b.pdf


 

 

 

     Windenergieanlagen am Ende ihrer offiziellen Lebens- und Förderdauer 

     Die Optionen Weiterbetrieb und Repowering 9 

 
 

 

II.1. Internationale Norm für Restnutzungsdauer und deren Umsetzung 
 

Um einen Weiterbetrieb als realistische Option betrachten zu können, müssen zunächst grundlegende Punkte 

geklärt werden. Die Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdau er  spielen h ierbei eine entscheidende Rolle und werden 

durch die   international e Norm IEC 61400 festgelegt, die  ganz oder teilweise direkt in den einzelnen Nationalsta a-

ten angewandt oder durch nationale Standards umgesetzt  wird . Diese Norm ist ein hinweisender Richtwert.  

In Deutschland wurde diese Norm in nationale Richtlinien umgesetzt , wie z.B. die des Deutsche n Institut s für 

Bautechnik (DIBt) oder der internationale n Klassifikationsgesellschaft Germanischer Lloyd (GL )
15

. Es gibt jedoch 

kein Gesetz, das rechtlich bindend ist. I n Frankreich  gibt  es allerdings keine nationale französische Richtlinie, die 

eine Mindest dauer für den Betrieb von WEA festlegt , weder eine Richtlinie die zu einer Bewertung und P rüfung 

zum Weiterbetrieb (BWP) verpflichtet.  

 

In Deutschland  besteht d ie gesamte, individuelle Nutzungsdauer einer Anlage aus der geplanten, theoretischen 

Nutzungsdauer und der so genannten Restnutzungsdauer . Die BWP liegt in der Verantwortung des Betreibers  

und ist durch diesen rechtzeitig , d.h. vor dem Erreichen der zeitlich definierten theoretischen Nutzungsdauer zu 

veranlassen. Der Betreiber hat die notw endigen Voraussetzungen zur Durchführung  dieser Prüfung zu schaffen.   

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Sicherheit bezüglich der Aussage zur Standsicherheit von Umfang und 

Auswahl der Prüfmethoden und der mit der Probenahme, Durchführung und Bewertu ng beauftragten Sachve r-

ständigen abhängt.  Wenn die offizielle  Nutzungsdauer erreicht wird , werden in den Richtlinien  für Windenergiea n-

lagen
16

 zwei Prüfungsmethoden z ur Berechnung der Restnutzungsdauer der Anlage  vorgeschlagen:  
 

1. Die Erbringung eines analytischen Nachweises , bei dem die genaue Lebensdauer einer WEA an einem b e-

stimmten Standort mit einem definierten  Betriebsmodu s kalkuliert wird und damit  Aussagen über die 

Zukunft erlaubt.  

2. Die Durchführung einer praktischen Prüfung,  bei der im Zuge einer Zustandsbesichtigung (visuelle I n-

spektion, zerstörungsfreie Prüfmethoden , Probenahme  aus dem Tragwerk) überprüft wird, ob die WEA 

dem Zustand entspricht, der ursprünglich berechnet wurde.  

 

Ergänzend zu den "Richtlinie für  den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen " empfiehlt das DIBt : 

¶ die praktische Methode durch zusätzliche statische Berechnungen unter Einbeziehung des derzeit  

geltenden Regelwerks zu belegen ; 

¶ die analytische Methode muss durch zusätzliche repräsentative Probenahmen am Turm und eine r 

Begutachtung der Gründung unterstützt werden .
17

 

 

                                                                        

 
15 In 2013 schlossen sich Det Norske Veritas (DNV) und Germanischer Lloyd (GL) zusammen in der neuen DNV GL Group. 
16 Nach den Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil: Weiterbetrieb von Windenergieanlagen, Artikel 17.1., Germanischer Lloyd 
WindEnergie 
17 S. Standorteignung nach DIBT 2012 

https://www.vde-verlag.de/iec-normen/preview-pdf/info_iec61400-1%7Bed2.0%7Den.pdf
https://beluga.sub.uni-hamburg.de/vufind/Search/Results?lookfor=%22Germanischer+Lloyd+WindEnergie%22&type=author
file:///C:/Users/Mathieu.Audrey/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8NYWPXW2/%20Standorteignung
file:///C:/Users/Mathieu.Audrey/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8NYWPXW2/%20Standorteignung
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Abbildung 4: Verfahren zur Erstellung des Gutachtens zum Weiterbetrieb nach DIBt 2012 und Germanischer Lloyd 2009 (GL 2009) 
in Deutschland; Quelle: WindGuard Certification 
 

Die Abbildung 5 veranschaulicht , dass bei über 30 untersuchten Projekten die berechnete Lebensdauer von Win d-

parkprojekten  zwischen 23 und 39 Jahren liegt.  Die offizielle Lebensdauer von 20 Jahren ist somit bei den meisten 

Projekten nur ein theoretisches Ma ß, das als Sicherheit dient und zu einer Anlagenprüfung nach spätestens 20 

Jahren verpflichtet.  Es wird ebenso deutlich, dass ein Weiterbetrieb nach der offiziellen Betriebsdauer aus techn i-

schen Gründen eine umsetzbare Option ist. Neben der technischen Mac hbarkeit und Sicherheit des Materials  sind 

somit der wirtschaftliche Anreiz und der damit verbunde ne Förderrahmen zu betrachten . 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Berechnete Lebensdauer von Windparkprojekten entsprechend der Anlagentypen (WTG lifetime in years: WEA Le-

bensdauer in Jahren); Quelle: Ingenieurbüro Holzmüller Aurich 
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II.2. Konkrete Überlegungen und erste Rahmenbedingungen für den Weiterbe-

trieb von WEA in Deutschland 
 

II.2.1. Von festen Einspeisevergütungen zu Ausschreibungen mit Marktprämie 
 

Im Bereich der  Förderung stellt  das EEG 2017 einen Paradigmenwechsel  dar: Seit Januar 2017 gibt es keine staatl i-

che festgelegte Höhe der Vergütung  für Strom aus erneuerbaren Energien  mehr . Die Höhe wird ermittelt durch 

Ausschreibungen , die sich dem freie n Wettbewerb stellen. Nach dem EEG 2017 werden für den Bereich  Windenergie 

in den nächsten drei Jahren, d. h. 2017, 2018 und 2019, 2.800 MW brutto pro Jahr ausgeschrieben. Danach steigt die 

Ausschreibungsmenge auf 2.900 MW brutto pro Jahr. Für den Übergangszeitraum 2017 und 2018, in dem noch die 

Einspeisevergütung greift,  gelten zwei Steuerungsmechanismen: eine Einmal -Degression von 5% zum 1. Juni 2017 

und eine Anpassung des atmenden Deckels  für den Fall, dass der Zubau über den Korridor ansteigt, b evor die Me n-

gensteuerung durch die Ausschreibungen greift. Damit soll Vorzieheffekten und den damit verbundenen Mark t-

verzerrungen entgegen gewirkt werden . Nach der Abschaffung des Repowering -Bonus 2014 (siehe auch IV.2) ist dies  

eine weitere Maßnahme Wind energie näher an den Markt heranzuführen.  

 

Für alle Anlagen, die vor dem 1. April 2000 und damit vor dem Inkrafttreten des EEG 2000 in Betrieb genommen 

worden sind, setzt § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2000 als fiktives Inbetriebnahmejahr das Jahr 2000  fest. Diese Regelung 

gilt aufgrund der Übergangsbestimmungen im EEG 2004, EEG 2009, EE G 2012 und EEG 2014 fort. Weiter bestimmt 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 EEG 2000, dass der Betreiber die Mindestvergütungen jeweils für die Dauer von 20 Jahren ohne 

Berücksichtigung des Inbetriebnahmejahres erhalten soll . Für diese Anlagen  endet  der gesetzliche Vergüt ung s-

zeitraum von 20 Jahren am 31. Dezember 2020 . 

  

Eine staatlich festgelegte Einspeisevergütung gibt es seit dem 1.8.2014 nur noch für Anlagen bis 500  kW installierter 

Leistung. Diese Schwelle wurde ab 2016 auf 100 kW herabgesetzt. Alle Betreiber von größeren Neuanlagen müssen 

jetzt ihren Strom selbst vermarkten. Dafür erhalten sie eine sogenannte "gleitende Marktprämie".  

Wie bereits oben erwähnt, endet 2020 für viele WEA die gesetzliche feste Eispeisev ergütung für Windenergie und 

stellt somit viele Betreiber vor die Frag e, ob ein Weiterbetrieb wirtschaftlich rentabel ist und welche Schritte dafür 

erforderlich sind.  

 

II.2.2. Voraussetzungen für die Option Weiterbetrieb in Deutschland 
 

Die Option des Weiterbetriebs eines bestehenden Windparks als Alternative zu einem Repoweringvorhaben oder 

einem Rückbau am Ende der regulären Betriebszeit ist insbesondere für windstarke Standorte interessant , für die 

eine Neugenehmigung im Rahmen eines R epowerings eher unwahrscheinlich wäre . Hierzu wird später in Teil III 

näher eingegangen. Ebenfalls dürfte ein Weiterbetrieb künftig eine Option für kleinere Betreiber und Einzelbetre i-

ber in Deutschland sein, die sich am Ausschreibungsverfahren ab 2017 aufg rund der Risiken , beziehungsweise , ggf. 

der zu erbringenden Vorleistungen nicht beteiligen wollen . Wird ein Weiterbetrieb angestrebt, sind bestimmte 

rechtliche Auflagen  einzuhalten, die insbesondere folgende Aspekte betreffen:  
 

1. Genehmigung  

2. Grundstückssich erung  

3. Versicherungsrechtliche Aspekte  

4. Netzanschluss  

  

https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2000/urfassung
https://www.clearingstelle-eeg.de/files/private/active/0/5-EEG_2000_BGBl-I-305.pdf
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1. Die Genehmigung  

Die Genehmigungen lassen sich in der Regel in folgende drei Gruppen aufteilen:  
 

¶ Ältere Genehmigungen:  

Diese enthalten selten Regelungen zur Frage des Weiterbetriebs  (weder Hinweise , noch eine Befristung b e-

ziehungsweise Auflagen für den Fall des Weiterbetriebs) . Überlegungen hierzu kamen später. Der Stands i-

cherheitsnachweis ist in jedem Fall zu erbringen  und demnach rechtzeitig durchzuführen.  

¶ Jüngere Genehmigungen:  

Diese enthielten  u.a. technische Auflagen oder Hinweise zum Umgang mit dem Weiterbetrieb . Die von den 

zuständigen Behörden angegebenen Auflagen  müssen zufriedenstellend erfüllt werden.  

¶ Befristete Genehmigungen:  

Diese sind in der Praxis sehr selten anzutreffen  und ermöglichen in der Regel keinen Weiterbetrieb bezi e-

hungsweise einen solchen lediglich in Verbindung mit einem Neuantrag. Hier stell t  sich die Frage, ob sich 

der Aufwand für den Weiterbetrieb der Altanlagen tatsächlich lohn t , zumal sich ein Repowering in diesem 

Kontext oftmals als die eindeutig bessere Lösung erweis t  (Siehe Teil III) .  

 

2. Die Grundstückssicherung  

Die Laufzeit der bestehenden Pachtverträge ist frühzeitig zu prüfen. Grundsätzlich sind diese zeitlich immer b e-

grenzt. Standardpachtverträge mit der öffentlichen Hand sind meistens auf 20  Jahre begrenzt, so dass diese Ver-

träge im Falle eines Weiterbetriebs neu abzuschließen sind. Mit privaten Eigentümern abgeschlossene Verträge 

haben zumeist eine Laufzeit von 20 bis 25  Jahren, wobei oftmals Ver längerungsoptionen vorgesehen sind. B e-

schränkte persönliche Dienstbarkeiten erfordern eine Einzelfallprüfung.  

 

3. Versicherungsrechtliche Aspekte  

Für die meisten Versicherer ist der Weiterbetrieb derzeit größtenteils noch Neuland. Für jede einzelne WEA er folgt 

eine Einzelfallprüfung. Versicherer haben dabei eigene Anforderungen an Sachverständige und Prüfmethoden. Die 

Gutachten dürften vor dem eigentlichen Weiterbetrieb maximal 3 bis 6  Monate alt sein und die Laufzeit solcher 

Verträge ist oftmals auf ein J ahr begrenzt.  

 

4. Der Netzanschluss  

Der Einspeisevorrang entfällt nicht mit dem Ende der Dauer der Einspeisevergütung. Damit müsse im Falle des 

Weiterbetriebs dem Netzbetreiber gegenüber nichts weiter unternommen werden, da der Netzanschluss zeitlich 

nich t befristet ist. Dennoch empfiehlt sich eine Prüfung des Netzanschlussvertrags auf Hinweise oder Auflagen.  

 
Angesichts der Komplexität der Entscheidungselemente hat der Bundesverbandes WindEnergie (BWE)  ein Han d-

buch entwickelt zu den Grundsätzen für die Durchführung und Prüfung über den Weiterbetreib von Windenergi e-

anlagen, welches  praktische und analytische E rklärungen bietet und die Voraussetzungen für die Durchführung 

einer recht ssicheren BWP erläutert.  

 

II.2.3. Wirtschaftlichkeit eines Weiterbetriebs in Deutschland 

 
Der Weiterbetrieb könnte aus betriebswirtschaftlicher Sicht unter gewissen Umständen (Standort, Anlagentyp 

etc.) eine sinnvolle Option  zum Rückbau oder zum Repowering sein. Grundsätzlich liegt der Vorteil eines Weiterb e-

triebs zunächst einmal darin, dass sowohl die Windverhältnisse als auch die Ertragslage hinreichend bekannt und 

die Investitionen  bereits amortisiert sind. Auch aus ökologischer Sicht, könnte sich ein Weiterbetrieb prinzipiell 

rechtfertigen, da dadurch kein frühzeitiger Rückbau einer noch funktionsfähigen Anlage erfolgen müsste. Trotz 

der vergleichsweise niedrigen Kosten ist ein wir tschaftlicher Betrieb jedoch nur dann gegeben, wenn die 

anfallenden Kosten des Weiterbetriebs als auch die laufenden Betriebskosten durch die Erlöse für den erzeugten 

Strom gedeckt werden können und ein wirtschaftlicher Anreiz für den Betreiber  besteht.  

https://www.wind-energie.de/presse/pressemitteilungen/2014/bwe-veroeffentlicht-grundsaetze-zum-weiterbetrieb-von
https://www.wind-energie.de/presse/pressemitteilungen/2014/bwe-veroeffentlicht-grundsaetze-zum-weiterbetrieb-von
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Abbildung 6: Annahme der durchschnittlichen spezifischen Betriebskosten von Windenergieanlagen in Cent/kWh in der dritten 

Betriebsdekade, Quelle: Deutsche WindGuard 

 

Die Deutsche WindGuard  Studie zum Weiterbetrieb von WEA nach 2020  hat sich detailliert mit den Kosten des 

Weiterbetriebs nach dem Ende der EEG -Vergütung im Jahre 2020 beschäftigt und für verschiedene Sz enarien 

Prognosen erstellt. Laut der Studie liegt die entscheidende Frage darin, ob die Vergütungshöhe für den erzeugten 

Strom einen wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten kann. Unter den aktuellen Marktkonditionen (Strommark t-

preisen) sei an Hand dieser Bewertungskrit erien für die Mehrzahl von Alt -WEA ohne EEG-Förderung voraussich t-

lich kein rentabler Weiterbetrieb möglich.  Nimmt man  einen durchschnittlichen Marktpreis auf dem Niveau von 

2016 würde der erforderliche Mindesterlös laut Studie nicht einmal im Fall der niedrigsten Kostenannahmen 

gedeckt. Ein Projekt im unteren Kostenbereich  könnte nur dann wirtschaftlich weiterbetrieben werden, wenn der 

durchschnittliche Marktpreis etwa 3 Cent/kWh betr agen würde. Orientiert man sich an Projekte n entlang des 

Basisfalls , könne man von keinem rentablen Weiterbetrieb  ausgehen, da nicht anzunehmen sei, dass dauerhaft ein 

Durchschnittsmarktpreis von mindestens 4 Cent/kWh zu erzielen wäre. Projekte , die sich im oberen Kostenbereich 

befinden, haben folglich eine deutlich  geringere Wirtschaftlichkeit. An Hand der Abbildung 7 wird  ersichtlich, in 

welchen Kostenrahmen sich große Teile des Marktes bewegen.  

 
Abbildung 7: Gegenüberstellung von Gesamtkosten und wirtschaftlichem Anreiz (Erlösanforderungen) und Markterlösen an der 

Strombörse; Quelle: Deutsche WindGuard  

http://www.windguard.de/_Resources/Persistent/e3a0549aaa966fd0baaa1125e10635df3dfb07d8/Weiterbetrieb-von-WEA-nach-2020-fin.pdf
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Da die Marktpreise nicht durch die Anlagenbetreiber beeinflusst werden  können, ist es für den Betreiber nur 

möglich, den Anreiz zum Weiterbetrieb zu erhöhen, in dem die Kosten gesenkt werden. Für die Szenarien  ČBasisfallĊ 

und ČOberer KostenbereichĊ liegen Möglichkeiten hierfür beispielsweise im Bereich der Reduktion von Wartungs - 

oder Versicherungsleistungen. Diese gehen mit einer Steigerung des Risikos einher, die wiederum zu erhöhten 

Anreizerwartungen führ en soll. Das Potential  für Kostensenkungen könne als ziemlich  begrenzt eingeschätzt  wer-

den. Die Projekte aus dem Szenario ČUnterer KostenbereichĊ weisen zudem bereits über ein e sehr günstig e Kosten-

struktur auf und die Autoren der Studie gehen davon aus , dass diese über keine spürbar weitere n Potentiale 

verfügen.  

 

Zusammenfassend führen laut Studie die relativ nichtigen Kostensenkungsmöglichkeiten zu keiner signifikanten 

Steigerung des Anteils der Projekte, die rentabel weiterbetrieben werden können . Die Studie kommt zu dem Fazit, 

dass zu den aktuellen Marktkonditionen für die Mehrzahl von Alt -Windenergieanlagen kein rentabler 

Weiterbetrieb nach 2020 möglich sei. Ab dem Jahr 2021 betrifft dies rund 6.000 WEA mit einer Gesamtleistung 

von ca.  4.500 MW sowie weitere Anlagen in den darauffolgenden Jahren. Auf der Basis von Zubau vorhersagen 

zwischen 2022 und 2027 könne  dies jährlich jeweils etwa 1.600 W EA mit rund 2.500  MW betreffen. Der jährliche 

Neuzubau an W EA wird gemäß dem EEG 2017 ab 2020 auf 2.900 MW brutto gedeckelt werden. Sollte es tatsächlich 

zu einem jährlichen Wegfall an Anlagen in der beschriebenen Höhe kommen , könnte man, so die Deutsche Win d-

Guard, mit entsprechende n Auswirkungen auf die Entwicklung der Windenergie leistung  und dem erzielbaren 

Anteil an der Stromerzeugung rechnen .  

 

Laut Akteuren der Branche seien diese Prognosen jedoch je nach Standort und Marktentwicklung  zu nuancieren.  

 

Diese Analyse der WindGuard wird zum Teil durch eine weitere Untersuchung des Marktberatungsunternehmens 

für die Energiebranche, Energy Brainpool, bestätigt. Energy Brainpool hat mehrere Preisszenarios für den Weite r-

betrieb von WEA mit hohen und niedrigen Betriebskosten durchgerechnet. Laut dieser Analyse  vom Oktober 2017 

könnten nur wenige Anlagen zu dem momentanem Terminpreisniveau
[1]

 für das Jahr 2020 wirtschaftlich weiterb e-

trieben werden.  

 

 

 
Abbildung 8: Vermarktungserlöse Onshore in der Bandbreite der Energy Brainpool-Szenarien im Vergleich zu den Kosten in den 

Betriebsjahren 2021 Ē 2030 in EUR (eine durchschnittliche Anlage wurde zur Bewertung von 2015 herangezogen), Terminmarktprei-

se stand 01.09.2017 (EEX) Quelle: Energy Brainpool 

                                                                        

 
[1] EEX Terminmarktpreise stand 01.09.2017 

https://blog.energybrainpool.com/sind-post-eeg-windenergieanlagen-wirtschaftlich-zu-betreiben/
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Windanlagen mit hohen Betriebskosten könnten in den ersten fünf Weiterbetriebsjahren einen Deckungsbeitrag 

von minus 105.000 EUR verbuchen. Bei einer günstigen Windlage beliefe sich der Deckungsbeitrag um die 57.000 

Euro in den  ersten fünf Jahren. Zu den aktuellen bekannten Gegebenheiten bzw. Rahmenbedingungen seien die 

anfänglichen Erlösmöglichkeiten zu gering, um eine Vielzahl an Anlagen wirtschaftlich zu betreiben. Laut Progn o-

sen des Beratungsunternehmens würde jedoch der Wei terbetrieb zur Mitte der Dekade hin zunehmend wirtschaf t-

licher werden. Der Analyse zur Folge , sei die Wirtschaftlichkeit für Anlagen mit mittleren bis hohen Betriebskosten 

nur bei stark steigenden Strompreisen, zum Beispiel durch steigende CO2 -Preise, gegeben. 

 

II.3. Neuer Rechtsrahmen für Fördermechanismen in Frankreich 
 

Das Jahr 2017 war ein änderungsreiches Jahr in Frankreich. Zum einen wurde eine Reihe von Erlassen verabschi e-

det und zum anderen gibt es in Frankreich durch die Präsidentschaftswahl vom Ma i 2017 eine neue Regierung. Im 

Ministerium für ökologischen und solidarischen Wandel ( Ministère de la transition écologique et solidaire , MTES) 

wie auch in den Verbänden wurden Arbeitsgruppen u.a. zu den Bereichen Förderrahmen und Weiterbetrieb gebil-

det und einige Projekte und Gesetzesergänzungen bzw. Vorschläge sind in Vorbereitung.  Wie wir im vorherigen 

Abschnitt erkennen konnten, ist in Deutschland  der Rechtsrahmen schon weiter fortgeschritten und auf Grund 

der zeitlich früheren Entwicklung von Windene rgie gibt es zu dem Themenbereich Weiterb etr ieb bereits detaillie r-

te Studien und Kennzahlen.  

Um den aktuellen Stand der Dinge in Frankreich besser zu verstehen, ist es hilfreich sich die Entwicklung des Fö r-

derrahmens anzuschauen und ergänzend dazu, an Han d von einigen Beispielen, die Option des Weiterbetriebs zu 

betrachten.  

 

II.3.1 Entwicklung des Rechtsrahmens: Vereinfachung und Direktvermarktung 
 

Seit dem französischen Gesetz Nr. 2000 -108
18

 vom 10. Februar 2000 über die Mod ernisierung und Entwicklung der 

öffentlichen Stromversorgung ( Loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électric i-

té)
19

 bis zu dem am 17. August 2015 verabschiedeten französischen Energiewendegesetz wurden die Regelungen zur 

Entwicklu ng und dem Bau von Wind parks in Frankreich bedeutenden Änderungen unter zogen. In den letzten 

Jahren kam es vor allem zu einer  Vereinfachung des Rechtsrahmens , was letztendlich dazu beigetragen hat, dass 

die Genehmigungsverfahren für Windenergieprojekte in Frankreich künftig schn eller ablaufen  sollen
20

. So wurde 

zum Beispiel das konzentrierten Genehmigungsverfahren  (Procédure dćAutorisation Unique ą AU) eingeführt, 

welches es ermöglicht, im Zuge eines vereinfachten und konzentrierten Verfahrens sämtliche Genehmigungen, die 

für den Bau und Betrieb eines Windparks benötigt werden, in ein und demselben Präfektoralerlas s zu bündeln.
 21

 

 

Bis Ende 2015 galt eine feste Einspeisevergütung  für alle WEA, die von einem Tariferlass von 2014 festgelegt wu r-

de. Die Vergütungsdauer betrug 15 Jahre  un d war in zwei  Zeiträume eingeteilt:  

¶ In den ersten 10 Jahren betru g die Vergütung 82 Euro / MWh (feste Einspeisevergütung)   

¶ In den letzten 5 Jahren war die Vergütung standortabhängig und hing von der Anzahl der Volllaststunden 

des Standorts während der ersten 10 Jahre ab ą d.h. eine Vergütung zwischen 28 Euro / MWh für windsta r-

ke Standorte bis 82 Euro / MWh für windschwache Standorte
22

.  

 

                                                                        

 
18 S. Gesetz Nr. 2000-108 auf Französisch 
19 S. Loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité auf Französisch 
20 S. DFBEW Memo zu Genehmigungsverfahren für Onshore-Windparks in Frankreich 
21 S. DFBEW Memo zu Genehmigungsverfahren für Onshore-Windparks in Frankreich 
22 Dazwischen wird, durch lineare Interpolation der verschiedenen Werte, die Vergütungshöhe bestimmt. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321
https://energie-fr-de.eu/de/windenergie/nachrichten/leser/genehmigungsverfahren-fuer-onshore-windparks-in-frankreic.html
https://energie-fr-de.eu/de/windenergie/nachrichten/leser/genehmigungsverfahren-fuer-onshore-windparks-in-frankreic.html
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Artikel 104 des Energiewendegesetzes  (auf Französisch) schafft die Rechtsgrundlagen für die Einführung d er Di-

rektvermarktung mit gleitender  Marktprämie
23

 (complément de rémunérati on) für erneuerbare Energien in 

Frankreich. Technologiespezifische Erlasse  definieren die konkreten Umsetzungsmoda litäten, wie zum Beispiel 

die Vertragsdauer oder die Höhe von Referenztarif und Managementprämie.  

 

Am 5. Mai 2017 hat die Europäische Kommission die Genehmigung von zwei französischen Fördermechanismen 

veröffent licht :  

¶ Ein  Tariferlass
24

 (auf Französisch) bezieht sich auf kleine Onshore -Windkraftanlagen mit weniger als 

sechs Turbinen (deren Leistung jeweils 3  MW nicht übersteigen darf) . Entsprechende Windparks erhalten  

eine Marktprämie zzgl. zum  Marktpreis  mit einer Laufzeit von 20 Jahren . Zwei Vergütungszeiträume sind 

vorgesehen: eine Anfangsvergütung zwischen 72 und 74  Euro  /  MWh und eine Grundvergütung von 

40 Euro  /  MWh. Der Übergang v on der Anfangsvergütung in die Grundvergütung hängt von der Übe r-

schreitung eines Produktionsdeckels an Megawattstunden ab. Der Produktionsdeckel wird jährlich auf 

der Basis des Rotordurchmessers bestimmt. Überscheitet man den Deckel, wird die restliche Erz eugung 

mit dem Grundtarif vergütet.  

¶ Ein  Lastenheft
25

 (auf Französisch ) der  Ausschreibungen für Windenergie an Land  ab sieben Turbinen . 

Dieses wurde von der französischen Regulierungsbehörde für Energie ( Commission de régulation de 

lĈénergie, CRE) veröffentlicht.  Der Referenztarif (Marktpreis + Marktprämie) ist auf 74.8  Euro / MWh be-

grenzt. Der Zuschlagspreis wird das einzige Auswahlkriterium sein. Die gleitende Marktprämie gilt ebe n-

falls für einen Zeitraum von 20 Jahren . Das Ausschreibungsvolumen von 3.000  MW verteilt sich auf sechs 

Gebotstermine in einem Zeitraum von drei Jahren. Die erste Ausschreibungsrunde mit einem Volumen 

von 500 MW findet zwischen dem 1. November und dem 1. Dezember 2017 statt.  

 

II.3.2 Auswirkungen des neues Förderrahmens auf die Entscheidung eines Weiterbetriebs  
 

Obwohl der französische Windanlagenpark noch relativ jung ist, gibt es bereits 1.600 Anlagen , die in den nächsten 

fünf  Jahren das 15-jährige  Fördersystem verlassen  werden . Dies entspricht 2 GW installierte r Leistung. Im Jahre 

2017 werden zunächst 130 MW an  Windleistung die feste Einspeisevergütun g nach dem alten System (15 Jahre) 

verlassen . Dies entspricht gerade 1 % des französischen Windparks
26

. Dieser Anteil wird sich jedoch in den nächsten 

Jahren exponentiell erhöhen.  Betrachtet man das E nde der 15-jährigen Förderdauer und die offizielle  Lebensdauer  

laut EU Norm (20 Jahre), so kann man feststellen, dass die WEA 5 Jahre  lang  außerhalb des Fördersystems jedoch 

noch  in der normgerechten B etriebsdauer liegen.  

 

Bisher entscheiden die Betreiber von Fall zu Fall , wie sie weiter mit ihren Anlagen verfahren. So zum Beispiel der 

Windpark Roquetaillade  in der Gironde, der von der Campagnie du V ent  betrieben wird und über acht  Anlagen mit 

einer Leistung von jeweils 660  kW verfügt. Nach 15 Jahren fester  Einspeisevergütung ist der Windpark  seit  Oktober 

2016 nicht mehr im Fördersystem und verkauft seitdem den erzeugten Strom direkt auf dem Markt, vorrangig am 

Spotmarkt . Ein weiteres Beispiel ist  der Windpark Souleilla -Corbière , der der Firma RES (10 WEA mit jeweils 1,3 MW 

Leistung). Über 15 Jahre lang verfügte  der Park über einen festen Stromabnahmevertrag mit dem historischen 

Versorger EDF. Seit 2016 fällt der Windpark ebenfalls nicht mehr unter die Förderfähigkeit . RES hat die Option 

eines Aggregators bzw. Direktvermar kter gewählt , um seinen Strom direkt auf dem Markt zu verkaufen
27

. Hierbei 

ist der Preis nicht ein vorab vereinbart er Fixpreis, sondern hängt von der Volatilität des Strommarktes ab.  

 

                                                                        

 
23 S. DFBEW Publikation zur Direktvermarktung in Frankreich  
24 Das DFBEW hat 2017 eine deutsche Übersetzung des Tariferlasses veröffentlicht. 
25 Das DFBEW hat 2017 eine deutsche Übersetzung des Lastenhefts veröffentlicht. 
26 Q, K_e_xgl ęJc Journal bc jĕèmjgclė* ?sqe_`c Hsjg-?sesqr 0./4* Qcgrcl /0-15.  
27 S. Artikel _sq ęCltgpmllckclr k_e_xglcė* /5,./,0./5 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/6/DEVR1708388A/jo/texte
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-mecanique-du-vent-implantees-a-terre
https://energie-fr-de.eu/de/systeme-maerkte/nachrichten/leser/einfuehrung-der-direktvermarktung-von-erneuerbaren-energien-in-frankreich.html
https://energie-fr-de.eu/de/windenergie/nachrichten/leser/deutsche-uebersetzung-des-tariferlasses-vom-6-mai-2017-fuer-onshore-windkraftanlagen-fuer-parks-mit-maximal-6-wea.html
https://energie-fr-de.eu/de/windenergie/nachrichten/leser/deutsche-uebersetzung-des-lastenhefts-der-franzoesischen-ausschreibung-vom-5-mai-2017-fuer-onshore-windparks-ab-7-anlagen.html
http://www.environnement-magazine.fr/article/48855-eolien-res-se-lance-sur-le-marche/
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In den kommenden Jahren werden  die bereits erwähnten  1.600 WEA nicht mehr förderfähig sein und  im Falle eines 

Weiterbetriebs  ihren Strom direkt am Spotm arkt veräu ßern .
28

.  Eine weitere Möglichkeit sind Strom -Kaufverträge , 

sogenannte power purchase agreements (PPA) . Das ist ein Liefervertrag  zwischen einem Anlagenbetreiber (Stro m-

produzenten)  und einen Stromabne hmer (in der Regel Unternehmen), der in der Regel auf zehn bis zwanzig Jahre 

ausgelegt ist. Das Instrument des direkten Stromabnahmevertrags mit Wind - oder Solarpark -Betreibern ist bisher 

vor allem im Ausland praktiziert worden, z.B. in den USA. PPAs werden zunehmend auch in Deutschland und 

Frankreich angewandt. Diese Vertragsart trägt  dazu bei neue Projekte der erneuer baren Energieproduktion zu 

entwickeln  oder auch die Nutzungsdauer vo n bestehenden Anlagen zu verlängern. In Frankreich z.B. haben sich 

Solvay Energy Services (Geschäftssegment der Solvay -Gruppe tätig im Bereich Energiemanagement und Aggreg a-

tion ) und Orygeen (Projektentwickler und Energiedienstleister) zusammengeschlossen u m für französische Unte r-

nehmen PPAs zu entwickeln
29

. 

 

II.3.3 Voraussetzungen für Weiterbetrieb noch in Ausarbeitung in Frankreich 
 

Für Windparkprojekte ab 2017 gelten die in II.3.1 genannten Fördermechanismen. Die Anlagen die unter den Tarife r-

lass 2017 fallen und die Anlagen , die durch die Ausschreibungen bestimmt werden , verfügen nun über einen Fö r-

derzeitraum von 20 Jahren und werden durch genau definierte Vergabe - und Fördermodalitäten  bestimmt . Für die 

Projekte von vor 2017 gibt es bisher noch keine f estgelegten Bedingungen . Bisher verkaufen die meisten WEA nach  

dem Ende der Förderdauer  ihren Strom direkt auf dem Markt .  

 

Hierzu muss man die Option des Weiterbetrieb s von WEA  betrachten . Auf Grund des jüngeren Anlagenbestandes 

ist die Entwicklung in Frankreich zeitlich versetzt mit der in Deutschland. Daher befinden sich die  genauen Rah-

menbedingungen  für einen Weiterbetrieb noch in der Ausarbei tung. Beim Weiterbetrieb von WEA m uss grundsät z-

lich die Vereinbarkeit mit dem Genehmigungsbescheid  der Verord nung für Klassifizierte Installationen für den 

Umwelt schutz (Installations Classées pour la Protec tion de lĈEnvironnement - ICPE
30

) sichergestellt werden. Aus 

juristischer Sicht ist bis jetzt ein zeitlich unbeschränkter Weiterbetrieb von WEA möglich, da die  Betriebsgene h-

migung keine zeitliche Befristung enth ält . Gemäß der ICPE Verordnung gilt  dies zumindest solange sich keine 

zweijährige Betriebspause bzw. kein Betriebszwischenfall ( incident dĈexploitation), der dem Betrieb oder der I n-

standhaltung geschuldet  ist, ereignet . Allerdings s ind  zu jeder Zeit die Betriebsauflagen einzuhalten, die einerseits 

aus der ICPE-Genehmigung selbst und andererseits aus den Vorgaben des ICPE-Erlasses vom 26. August 2011 (auf 

Französisch) für genehmigungspflichtige Anlagen hervorgehen und mit einer entsprechenden Überprüfung der 

Auflagen einhergehen.  Dies bezieht sich auf WEA, die dem 2011 eingeführten ICPE-Genehmigungsverfahren  unte r-

liegen. Ein kon zentriertes  Genehmi gungsverfahren  (autorisation unique ) ist landeswei t  Ende 2015 eingeführt wo r-

den. In Frankreich ist die Einführung einer einheitlichen Um weltgenehmigung ( permis environnemental ) geplant, 

die auch die Bedingungen für einen Weitertrieb definieren soll .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 
28  S. DFBEW Hintergrundpapier von EPEX Spot zur Direktvermarktung der erneuerbaren Energien an der Strombörse 
29 S: Pressemitteilung (auf Französisch) 
30 S. Verordnung für Klassifizierte Installationen für den Umweltschutz ( auf Französisch) 

http://enr-ee.com/de/windenergie/nachrichten/leser/erlass-bezueglich-anlagen-zur-stromerzeugung-anhand-der-mechanischen-energie-des-windes-die-entsprechend-der-.html
https://energie-fr-de.eu/de/systeme-maerkte/nachrichten/leser/hintergrundpapier-zur-direktvermarktung-von-erneuerbaren-energien-an-der-stromboerse.html
http://www.solvay.fr/fr/medias/communiques-de-presse/SES-Orygeen-renewable-Energy-offer.html
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33414
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III.Option B: Repowering  
 
Die zweite Option am Ende der offiziellen Betriebsdauer ist das Repowering.  Das Konzept des Repowerings ist in 

Frankreich wie auch in Deutschland das gleiche. Die rechtliche Umsetzung ist jedoch länderspezifisch und wird in 

den folgenden  Abschnitten genauer beleuc h-

tet.  

In der Regel wird im  Rahmen des Repowering 

die Anzahl der Windenergieanlagen reduziert: 

Mehrere  kleine Anlagen werden gegen wenige 

Anlagen, die deutlich größer und 

leistungsstärker sind,  ersetzt
31

. Ein Ersetzen 

älterer WEA  durch neue, leistungsstärkere 

Anlagen  an einem bestehenden Standort
 
er-

weist sich dann als sinnvoll , wenn  auf diese 

Weise höhere Erträge erzielt  werden können . 

Ein Repowering kann sich ebenfalls anbieten 

für exi stierende Windpark s, bei denen weitre i-

chende technische Problemen bestehen, wofür 

sich eine Reparatur wirtschaftlich nicht mehr 

lohnt.  
 

Abbildung 9: Repowering-Beispiel - Dreifacher Stromertrag bei halber Anlagenzahl; Quelle: BWE-Darstellung 
 

Argumente , die laut der Branche  für ein Repowering sprechen  könn ten, sind:  

¶ Durch das Aufkaufen und Ersetzen von mehreren alt en Anlagen, die häufig  räumlich  verstreut  sind , durch 

wenige neue Anlagen , könne  sowohl die Flächeneinnahme , als auch die Belastungen der Natur reduziert 

werden .  

¶ Ebenso könne  es durch die die Verringerung der Anlagenzahl mit größeren Abständen  untereinander , mit  

geringerer Drehzahl  der Rotoren  (40 - 60 Umdrehungen  bei alten gegen 10 - 20 Umdrehungen bei modernen  

WEA), mit einheitlicher Anl agengröße, Farbgebung  und  Befeuerung zu einer Reduzierung der eventuell  

negative n Auswirkungen auf das  Landschaftsbild  und auf die Gesamtbelastung  der Anwohner  kommen 

(z.B. geringere Geräusch-und Lichtemissionen).  

¶ Durch deutlich leistungsstärkere  Neuanlagen könn te der Energieertrag signifikant  gesteigert  werden. 

Laut einer Schätzung des Bundesverband s für WindEnergie e.V. könnte es bei einer  Halbierung der 

Anlagenzahl zu einer Verdopplung der Leistung und zu einer  Verdreifachung des Stromertrages führen  (s. 

Abbildung 8) . 

¶ Neue Anlagen verfügen über eine verbesserte Netzverträglichkeit, da sie eine konst ante  Energieprodu kt i-

on aufweisen  und gleichzeitig Systemd ienstleistungen  erbringen  können.  

¶ Nicht zuletzt kann  ein Repowering zu einer neuen Wertschöpfung an einem bestehenden Standort  führen .  

und auch zur Förderung der regionalen Wirtschaft  beitragen durch u.a. Vergabe der Baumaßnahmen an 

regional/örtlich ansässige Firmen ; durch steigende Gewerbesteuereinnahmen  für die Kommunen  oder 

durch  zusätzliche Arbeitsplätze  und Investitionsmöglichkeiten in Bürgerwindparks . 

 

                                                                        

 
31 Peter Spengemann von der WPD nannte als Richtwert für ein Repowering das Ersetzen von 10 Windenergieanlagen durch 4 bis 7 
neue, leistungsstärkere Anlagen. 
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Trotz dieser Vorteile müssen bei der Planung und Umsetzung von Repowering - Projekten jedoch auch die Hemm-

nisse und Herausforderungen in Betracht gezogen werden. I n einer  Studie des Internationalen Wirtschaftsforums 

Regenerative Energien (IWR)  werden diese kritischen Punkte  thematisiert . Hierbei werden n eben Fragen des 

Artenschutzes und der Akzeptanz von  höheren Anlagen auch die unterschiedlichen Interessen der involvierten  

Akteure beschrieben . Diese Faktoren müssen vor allem dann beleuchtet werden, wenn das Repowering projekt  zu 

Standortverschiebungen und/oder  zu einem Wechsel des Anlagenbetreibers/Investors führ en. Hinzu kommen die 

rechtlichen und genehmigungste chnischen Fragen. Hierbei ist es interessant , den Stand der Dinge in Deutschland 

(III.1.) und Frankreich (III.2.) zu betrachten.  

 
 

III.1. Repowering in Deutschland  
 

III.1.1. Rahmenbedingungen für Repowering in Deutschland 
 

Seit dem EEG 2017 müssen in Deutschland alle WEA mit einer Größe von mehr als 750  kW installierter Leistung am 

neuen Ausschreibungsverfahren teilnehmen . In Deutschland  sind Repoweringprojekt e grundsätzlich als Neua n-

lagen  zu werten . Solche Änderungen  können nicht auf bestehende  Anl agen aufgesetzt werden, sondern bed ürfen  

vielmehr einer vollständigen Neuplanung  (Flächenakquisition und Planungsphase) mit einem entsprechenden 

Genehmigungsverfahren . Ob sich ein Standort für ein Repowering eignet, ist in einer standortspezifischen B e-

trachtung  zu ermitteln. Dabei wird erörtert, ob und unter welchen Rahmenbedingungen ein Repowering umset z-

bar und wirtschaftlich darstellbar ist. Die Wirtschaftlichkeit eines Repoweringprojekts hängt hierbei maßgeblich 

davon ab, in welchem Maße die Anlageng röße gesteigert werden kann . Die Berechnung erfolgt wie bei einem Ne u-

projekt  über den Mark tpreis des erzeugte n Strom s.  

 

Repowering -Projekte müssen somit unter den gleichen Bedingungen wie Neuanlagen  an der Ausschreibung tei l-

nehmen. So befinden sich beispi elsweise unter der ersten Ausschreibungsrunde in Deutschland von Mai 2017 zwei 

Repowering Projekte: Rheinland -Pfalz MEL Repowering GmbH & Co. KG und Morbac her Energielandschaft.  

 

 
Abbildung 10: Entwicklung des Rechtsrahmens in Deutschland für Repowering; Darstellung: DFBEW 

 

2009 wurde ein Repowering -Bonus i.H.v. 0,5 Cent  /kWh eingeführt.  Dieser Repowering -Bonus war bis 2014 ein be-

deutender Anreiz für Betreiber von WEA. Dies wird in der Abbildung 10 verdeutlicht durch die Anzahl  der 

Repoweringprojekte in 2014, die noch vor dem Wegfall des Bonus  durchgeführt wurden  (1.147 MW an installierter 

Leistung durch Repowering).  

 

http://www.energieregion.nrw.de/_database/_data/datainfopool/Repowering_NRW_Zwischenbericht_April_2013.pdf
http://www.energieregion.nrw.de/_database/_data/datainfopool/Repowering_NRW_Zwischenbericht_April_2013.pdf
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Abbildung 11: Entwicklung des Anteils von Repoweringanlagen an der installierten Leistung (in MW) in Deutschland, Quelle: Deut-

sche WindGuard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Gestaltung  des Repowering - Bonus im EEG 2009 verfolgte das Ziel , vorzeitig weniger effiziente Altanlagen 

durch  leistungsfähigere und fernsteuerbare Neuanlagen zu ersetzen
32

. Darüber hinaus sollte d ies zu einer ČNeu-

strukturierung und Bereinigung der Landschaft Ċ beitragen, indem allein stehende WEA durch Windparks in 

ausgewiesenen  Konzentrationszonen ersetzt werden
33

. 

 

Da mit dem Inkrafttreten des EEG 2014 der Repowering -Bonus ersatzlos gestrichen wurde, entfällt demzufolge 

auch die Einhaltung der daran geknüpften Konditionen, die oben aufgelistet wurden. Somit sind bei neue n 

Repoweringprojekten die Voraussetzungen, dass sich das alte und neue Projekt auf dem gleichen Standort befi n-

den und der Betreiber verpflichtet sei , die Altanlage vollständig zurückzubauen, nicht mehr einzuhalten. Jedoch 

können vergleichbare Vorgaben in Bauleitplänen oder städtebauliche Verträge eingeführt werden.  

                                                                        

 
32 Vgl. Gesetzesbegründung zu § 30 EEG 2009, wonach »mit der Anpassung der Regelung gezielt ein wirtschaftlicher Anreiz zum 
Repowering an Standorten gesetzt [wird], an denen ein frühzeitiges Repowering bisher wirtschaftlich frühestens nach Ablauf des 
Anfangsvergütungssatzes attraktiv war«; Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 18.02.2008; BT Drs. 16/8148, S. 57. 
33 In der Begründung zu § 30 Abs. 1 EEG 2012 wurde angeführt, dass neue (Repowering-)Anlagen »in speziell für Windenergie 
_sqecugcqclcl Ec`gcrcl ĝ _jrc Windenergieanlagen, die vielfach vor allem in Streulagen errichtet wurden« ersetzen sollen, 
wodurch »Fehlentwicklungen der Vergangenheit beim Ausbau der Windenergie bereinigt, die gesamte Windenergielandschaft neu 
gestaltet und die Akzeptanz der Windenergie insgesamt verbessert werden«, BT Drs. 16/8148, S. 58; siehe auch: WindGuard & 
BioConsult (2011): Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichtes 2011 gemäß § 65 EEG im Auftrag des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, S. 15. 

Der Repowering-Bonus diente bis 2014 als Anreiz, WEA durch moderne, leistungsstärkere Anlagen zu ersetzten. Dieser Bonus 

wurde mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2009 erstmalig eingeführt und betrug 0,5 Cent/kWh (zusätzlich zur regulären 

Vergütung). Er wurde mit dem EEG 2014 wieder abgeschafft. Voraussetzung für den Anspruch auf diesen Bonus war zunächst ge-

mäß EEG 2009, § 30, dass die ęrepowertenė WEA im selben oder in einem angrenzenden Landkreis errichtet, mindestens 10 Jahre 

nach den WEA des ursprünglichen Windparks in Betrieb genommen wurden und die Leistung der repowerten WEA mindestens das 

Zweifache (und max. das Fünffache) der ersetzten WEA betrug. Die Anforderungen wurden im EEG 2012 (§ 30) verschärft: Die er-

setzten WEA mussten vor dem 01.01.2002 in Betrieb genommen worden sein und die Anzahl der neuen WEA durfte die Anzahl der 

cpqcrxrcl lgafr û`cpqafpcgrcl, Bgc ęD_irmp 3ė-Obergrenze, um den die Leistung des neuen Windparks gesteigert werden durfte, 

wurde 2012 hingegen gestrichen. Zudem durften WEA nur ersetzt werden, wenn sie höchstens ein Jahr vor und spätestens ein 

halbes Jahr nach der Inbetriebnahme der neuen Anlagen vollständig abgebaut und vor Inbetriebnahme der neuen WEA außer Be-

trieb genommen wurden. 

https://www.clearingstelle-eeg.de/files/EEG_2009_juris_Stand_110721.pdf
https://www.clearingstelle-eeg.de/files/EEG2012_juris_120817.pdf
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III.1.2. Entscheidende Rolle des Repowering für den Windausbau in Deutschland 
 

Ausgehend von der Tatsache dass WEA, die vor dem Jahr 2001 oder 2000 in Betrieb genommen wurde n nach 2020 

keinen Anspruch auf EEG Vergütung haben werden , werde laut Enervis,  die Anzahl an Stilllegungen  ab diesem 

Zeitpunkt stärker zunehmen
34

. Ebenso rechnet Enervis  mit einem bedeutenden Zuwachs des Anteil s von 

Repowering -Projekten , wobei  wie oben aufgeführt,  der Weiterb etrieb nach Ende der offiziellen Betriebsdauer 

ebenso eine Alternat ive darstellt . Laut Enervis  ist ne ben dem Ende der EEG-Vergütung  nach 20 Jahren , die zuneh-

mend begrenzteren Flächen , die für den Ausbau der Windenergie an Land zur Verfügung stehen, ein e weit ere Her-

ausforderung für den Ausbau von Windenergie an Land. Hierbei wird die Option Repowering eine tragende Rolle 

spielen .  

 

 
 

Abbildung 12: Auswirkungen des maximalen Zubaus nach EEG 2017 auf den Netto-Leistungszubau von WEA an Land;  

Quelle: enervis energy advisors GmbH 

 

In der Abbildung 12 wird dargestellt , wie es zu einem Anstieg der zu ersetzende n Windl eistung zu  Anfang der 

2020er Jahre komm en könnte.  Im Jahr 2023 bestünde n alle an den Ausschr eibungen teilnehmenden Projekte dem-

zufolge aus dem Ersatz von stillgelegten Anlagen. Enervis rechnet punktuell sogar mit einem Rückgang der in 

Deutschland installierten Windkapazitäten. Dieselbe Entwic klung würde sich in den Jahren 2034 -2035 abzeichnen, 

die mit 20 -jährigem Zeitversatz auf den starken Windzubau in  den Jahren  2014 und 2015 folgt
35

. 

 

                                                                        

 
34 S. Artikel von Juni 2016, Enervis advisors GmbH 
35 Enervis energy advisors GmbH 

http://www.enervis.de/images/stories/enervis/pdf/publikationen/gutachten/enerviews2016/enerviews_2016_Juni_EEG2016_Zubaudeckel.pdf
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Abbildung 13: Netzausbaugebiete in 

Deutschland; Quelle: BNetzA 

 

Die Einrichtung und Ausgestaltung eines Netzausbaugebiets
36

 ist 

ein weiterer entscheidender Faktor für den we iteren Ausbau der 

Windenergie in Deutschland  (Abbildung  8). Die Bundesnetzagentur 

begrenzt in den Ausschre ibungsverfahren für Windenergie an Land 

die Zuschläge im Netzausbaugebiet, indem  dort  lediglich  Gebote 

bezuschlagt  werden , bis eine festgelegte installierte Leistung  (Ober-

grenze von 58 %) erreicht ist
37

.  

Somit entfällt nur ein begrenzter  Anteil des bundesweiten jährl i-

chen Ausschreibungsvolumens von anfänglich 2.800 Megawatt auf 

das Netzausbaugebiet. Laut der BN etzA  solle dies die nachteiligen 

Auswirkungen des Zubaus von Windenergie auf Engpässe im Übe r-

tragungsnetz minimieren. Da  nicht der komplette erzeugte Strom  

vor Ort verbraucht  werden u nd derzeitig  nicht zu den Verbrauch s-

zentren hauptsächlich im Süden Deutschlands übertragen  werden 

kann, kommt es vermehrt zur Abregelung von Erneuerbare -

Energien -Anlagen, insbesondere von Windenergieanlagen an Land 

im Norden.  

In der unmittelbaren bis mittelfristigen Planungszu kunft kann d ie 

derzeitige Flächenbegrenzung als förderlich für Repoweringprojekte  

gesehen werden. Laut Ene rvis, könnte es ohne Repowering zu einem 

stagnierenden  Ausbau , wenn nicht sogar zu einer rückläufigen En t-

wicklung der Windenergie an Land in Deutschland kommen.  Diese 

Analyse teilen auch andere Akteure der Windbranche.  

 

 
III.1.3. Herausforderungen für Repowering-Vorhaben in Deutschland 

 
Die Hemmnisse für Repowering -Vorhaben liegen hauptsächlich in rechtlichen und genehmigungstechnischen  

Ursachen: 

 

Rechtlichen Herausforderungen: Verfügbarkeit und Rechtsverhältnisse  

Um ein Repowering -Vorhaben umzusetzen, muss der Betreiber über die bereits installierte n Anlagen verfügen 

können. Für viele Projekte liegt hier eine der Haupt herausforderungen . Laut einer Analyse von  Pricewaterhous e-

Coopers (PwC) sollte  man hierbei zwischen WEA aus der ČerstenĊ und Čzweiten Entwicklungsphase Ċ untersche i-

den
38

.   

 

¶ Die erste  Entwicklungsphase  liegt in einem Zeitraum zwischen 1991 bis Mitte/Ende der Neunziger Jahre. 

Während dieser ersten Periode wurden hauptsächlich Einzelanlagen mit sehr geringer Leistung von Pr i-

vatper sonen  oder in kleinen Gruppen verbundenen Privatpersonen in Deutschland gebaut. Es handelt 

sich um erste Pionier -Projek te, die auf Grund der bedeutenden Höhe der nötigen Investitionen  für Neua n-

                                                                        

 
36 Wie von der BNetzA definiert, ist das Netzausbaugebiet als eine räumlich zusammenhängende Fläche auszuweisen, die höchs-
tens 20% des Bundesgebiets umfasst. Paragraph § 36c EEG 2017 sieht vor, dass im Netzausbaugebiet jährlich nur noch 58% des 
durchschnittlichen Zubaus der Jahre 2013 bis 2015 zulässig sind (Obergrenze). Die Obergrenze beziffert die Verordnung auf 
902 MW36. Zum Netzausbaugebiet zählen der nördliche Teil Niedersachsens, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklen-
burg-Vorpommern. Damit entfällt ein knappes Drittel des jährlichen bundesweiten Ausbaupfads auf eine Fläche, die etwas mehr als 
ein Sechstel des Bundesgebiets ausmacht. 
37 S. DFBEW Memo zur EEG- Novelle 2016 
38 S. Analyse von PwC, 2017 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unterneh-men_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Netzausbaugebiete/NetzausbauGV_node.html
https://energie-fr-de.eu/de/systeme-maerkte/nachrichten/leser/memo-zur-eeg-novelle-2016-auf-franzoesisch.html
https://www.pwc.de/de/energiewirtschaft/repowering-projekte-anforderungen-und-potenziale.html
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lagen und auch durch die Komplexität von Repowering -Vorhaben meist nicht in Frage kommen. Für p ro-

fessionelle Projektentwickler heißt es in diesen Fällen , die Einzelanlagen zusammenzukaufen oder die a l-

ten Betreibergruppen in ein Beteiligungsprojekt einzubinden. Hierbei können sich das Zusammenstellen 

von solchen Einzelprojekten und die Überzeugungsarbeit als langwierig und ein neuer Vertrags abschluss 

als sehr komplex erweisen . 

¶ Schaut  man sich die zweite  Entwicklungsphase bis 2004 an, so handelt es sich überwiegend um große 

Windparks , die als Beteiligungs modelle  (Bürgerwindparks oder s teueroptimierte Fonds) gebaut wurde n 

und hohe Renditeerwartungen voraussetzten. Um solche Altp arks für ein Repowering zu erschlie ßen, 

müssten  den Kommanditisten ihre ursprünglichen Renditeerwartungen im Austausch zu den Beteiligu n-

gen gegeben werden. Dies sei wirtschaftlich jedoch nicht immer umsetzbar . Zudem verfügen d ie Gesell-

schaftsverträge der Betreibergesellschaften oft auch Mitbestimmungsklauseln der Kommanditisten , wel-

che die Vertrags gestaltung mit dem Projektentwickler , oder dem Investor  erschweren und verlängern . 

 

Ein w eiterer wichtiger Faktor sind die  bestehenden rechtlichen Rahmen- und Vertragsbedin gungen . Es muss ge-

prüft werden , ob die für die Altanlage g eltenden  Bedingungen auch für die Errichtung der Neuanlagen genutzt 

werden können.  Repowering -Projektentwickler können Windparks rechtlich entweder durch den Ankauf aller 

Einzelvermögensgegenstände (sogenannter Asset Deal) oder durch Übernahme d er Betreibergesellschaft im Zuge  

des Anteilskaufs erwerben
39

. Hier müssten die Rechtsverhältnisse genauestens geprüft werden . Die Herausford e-

rung liegt  darin , die oft divergierenden rechtlichen Interessen der verschiedenen Altbetreiber und einem hinzutr e-

tenden Investor zu koordinieren.  

 

Planungs - und genehmigungsrechtliche Herausforderungen:  

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei einem Repowering -Vorhaben um ein rechtlich neues Projekt, welches neu 

genehmigt werden muss.  Repowering -Vorhaben können daher nicht auf die für die Alta nlagen erteilte n Genehmi-

gungen zurückgreifen . Da es sich bei den Neuanlagen zumeist um wesentlich größere und leistungsstärkere Ana l-

gen handelt, ist die Notwendigkeit einer neuen Genehmigung nachvollziehbar. Jedoch stellt dies auch ein erhebl i-

ches Hemmnis für manche Vorhaben dar:  

¶ Neue WEA benötigen m ittelweile eine  immission sschutzrechtliche  Genehmigung.  

¶ Alte Standorte werden von neuen Raumordnungsplänen nicht mehr als Eignungsgebie te ausgezeichnet.  

¶ Neuauflagen des Naturschutzes oder eine übermäßige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und eine  

damit verbunde ne öffentliche  Ablehnung erschweren neue  Bebauungspläne . 

 

An Hand  der oben aufgeführten Hemmnisse wird deutlich, dass ein Repowering -Projekt ein komplexes Vorhaben  

ist, das im Voraus ausgiebig abgewogen und geplant werden müsste . Im Hinblick auf die zu erwartenden Entwic k-

lungen nach 2020, spezialisieren sich immer mehr Unternehmen auf Repowering - Dienstleistungen, Projektpl a-

nung - und Durchführung.  

 

III.1.4 Praktisches Beispiel Ē Vorranggebiete für Repowering in Deutschland 

 
Am 25. Januar 2017 ist der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein -Westfalen s (LEP NRW) in Kraft getrete n. Da-

rin wurde das Ziel formuliert, Vorrangflächen für Windenergieanlagen in den Regierungsbezirken festzulegen. Der 

vor den letzten NRW -Länderwahlen im Frühling 2017 entstanden e Plan sieht vor : ČEs bedarf zur Vorbereitung des 

Repowering regelmäßig der Entwicklung eines (örtlich en oder auch mehrere Gemeinden umfassenden oder auch 

regionalen) "Repowering -Konzepts", ggf. als integraler Bestandteil von Energie - und KlimaschutzkonzeptenĊ. Insge-

samt soll in Nordrhein -Westfalen  eine Fläche von 54.000 ha für die Windenergienutzung festg elegt werden, damit 

die Klimaschutzziele des Landes erreicht werden können. Zu diesem Zweck sollen auch Repowering -Vorhaben  

                                                                        

 
39 S. Analyse von PwC, 2017 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/lep_nrw_14-12-16.pdf
https://www.pwc.de/de/energiewirtschaft/repowering-projekte-anforderungen-und-potenziale.html
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vorangebracht werden. Die Gemeinden sollen deswegen die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen so g e-

stalten, dass ein Repowering z ielgerichtet verwirklicht werden kann und WEA räumlich zusammengefasst oder 

neu geordnet werden können.  

 

Auch Schleswig -Holstein  (SH) ist 

ein weiteres Beispiel für sog e-

nannte  Vorrang gebiete. Diese 

sollen dazu beitragen , die ener-

giepolitischen Ziele zu verwirkl i-

chen und durch Windkraft an 

Land einen Beitrag zu einer b e-

zahlbaren Energiewende zu lei s-

ten Die Landesplanung in SH hat 

1,98% der Landesfläche als Vo r-

ranggebiete ausgewiesen, die die 

geringsten Belas tungen für 

Mensch und Natur aufweisen .
40

 

 

Abbildung 14: Ausbau der Windener-

gieleistung in SH (in MW), Quelle: 

Fachagentur Windenergie an Land 

 

Das gesamträumliche Plankonzept von SH (2017) sieht 354 Vorranggebiete für  Windenergie an Land vor. Von den 

derzeit bestehenden rund 3.060 Anlagen liegen etwa 1.300 Anlagen außerhalb der Vo rranggebiete. Für diese Anl a-

gen gilt nur bis zum Ende ihrer technischen Betriebsdauer  Bestandsschutz. Da nach müssten sie abgebaut werden. 

In SH ist  Repowering  zukünftig nur noch innerhalb von Vorranggebieten zulässig . Laut dem Plankonzept von SH 

werden d en Betreibern von Altanlagen , die sich außerhalb der neuen Vorranggebiete  befinden,  eigens 0,2% 

Repowering -Vorranggebiete bereitgestellt. Dort dürfen sie eine neue Anlage errichten, sofern sie dafür zwei alte 

Anlagen abbau en. Die SH-Landesregierung s ieht einen Zubau der Windenergie an Land vor: d ie installierte L eis-

tung  von  Wind Onshore  soll von derzeit 6,5  GW auf rund 10  GW steigen . Trotz dieser Steigerung soll es zu keinem 

signifikanten Anstieg der Anzahl der WEA kommen. Vorhergese hen sind ein Neubau  von circa 1.700 neuen und ein 

Abbau von circa 1.200 alten Anlagen. Die Anzahl der WEA soll in SH bis 2025 gegenüber heute somit nur um  400 bis 

500 auf rund 3.600 anwachsen. Dies soll  durch die gesteigerte  Leistungsfähigkeit der Anlagen und Repoweringvo r-

haben ermöglich t  werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 
40 Siehe das Gesamträumliche Plankonzept SH (2016)  
 

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA-Wind_RepoweringSituation_SH_02-2016.pdf
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/L/landesplanung_raumordnung/windeignungsflaechen_ausweisung/Downloads/gesamtr_Planungskonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=3



